
Gemeinde Seebach 

 

Unverbindliche Bedarfsabfrage zur Ferienbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027  

Liebe Eltern, 

ab dem Schuljahr 2026/2027 gilt der gesetzliche Anspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder.  

Jedes Kind von Klasse eins bis Klasse vier hat von Montag bis Freitag – mit Ausnahme von vier 

Schließwochen – einen Anspruch auf eine ganztägige Betreuung im Umfang von 8 Stunden. Die Zeit, in der 

das Kind Unterricht in der Grundschule erhält wird hierbei angerechnet.  

Ab dem Schuljahr 2026/2027 soll der Rechtsanspruch gemäß Ganztagsförderungsgesetz stufenweise, 

beginnend mit der Klassenstufe 1, umgesetzt werden. Ziel der Gemeinde Seebach ist es weiterhin, allen 

Familien und Kindern ein bedarfsangepasstes Angebot zu bieten. 

Die Gemeinde Seebach bietet bereits seit vielen Jahren ein umfassendes Betreuungsangebot an. Die 

Betreuungszeiten sind bisher in den Schulzeiten von 7 bis 15 Uhr (8 Zeitstunden) und in den Ferienzeiten 

von 7 bis 13.45 Uhr (6,75 Zeitstunden). Die Gemeinde Seebach erfüllt in Schulzeiten hiermit bereits seit 

vielen Jahren den gesetzlichen Anspruch auf Ganztagesbetreuung mit einem Zeitumfang von acht Stunden. 

Um auch in Ferienzeiten dem gesetzlichen Anspruch auf Ganztagesbetreuung mit Zeitumfang von 8 Stunden 

gerecht zu werden, ist eine Erweiterung der Betreuungszeit an Ferientagen bis 15:00 Uhr möglich.  

Die Kosten für die Ferienbetreuung betrugen für das Jahr 2025 bei einer Betreuungszeit von 7 bis 13.45 Uhr  

12,00 Euro pro Tag. Eine längere Betreuungszeit müsste bei der Kalkulation der Kosten Berücksichtigung 

finden. 

Mit dieser Bedarfsabfrage möchten wir den tatsächlichen Betreuungsbedarf der Seebacher Familien in den 

Ferienzeiten ermitteln und bedanken uns für Ihre Mitarbeit. Die Angaben sind unverbindlich und stellen 

keine Anmeldung zur Ferienbetreuung dar.  

Bitte kreuzen Sie aus den Möglichkeiten eine Betreuungszeit an, die am ehesten Ihrem Bedarf entspricht.  

 

Benötigte Betreuungszeiten in der Ferienbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027: 

[ ] Betreuungszeit von 7 bis 13.45 Uhr (6,75 Stunden)  

[ ] Betreuungszeit von 7 bis 15.00 Uhr (8 Stunden)  

[ ] Es wird keine Ferienbetreuung benötigt.  

 

Vor- und Nachname des Kindes bzw. der Kinder:  

 

_____________________________________________________ 

 

Datum: _____________  Unterschrift: _______________________________ 

 

 

Rückgabe bis spätestens 19. Dezember 2025  

an das Betreuungsteam, die Kindergartenleitung oder die Gemeinde Seebach  

(gerne auch per Mail an sester@seebach.de) 

 


